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1

Grunderneuerung der Straße „Auf der Klappenburg“ zw ischen Ausbauende und 
Feuerwehrzufahrt

Antrag,

der Grunderneuerung der Straße „Auf der Klappenburg“ zwischen Ausbauende und 
Feuerwehrzufahrt Feuerwache 2, wie in Anlage 1 dargestellt, zuzustimmen.

- Entscheidungsrecht des Stadtbezirksrates gemäß § 93 (1) Nr. 2 NKomVG

Finanzielle Auswirkungen
56
Finanzhaushalt

         Investitionsmaßnahme I.54101.903.2

Bezeichnung Gemeindestraße gem. Beitragssatzung / Auf der 
Klappenburg

Ansatz 2013 (anteilig) 275.000 €

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Genderspezifische Aspekte und Belange wurden bei der geplanten Maßnahme beachtet. Im 
Rahmen der Planung der Maßnahme wurden Fragen der sozialen Sicherheit (Beleuchtung) 
und die behindertengerechte Gestaltung geprüft. Die Ergebnisse sind in die Planung 
eingeflossen.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  66 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme I.54101 903.2 Anliegerstraßen /  Auf der Klappenburg
 
Einzahlungen Auszahlungen

Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 47.100,00

Baumaßnahmen 275.000,00

Saldo Investitionstätigkeit -227.900,00

Teilergebnishaushalt  66
Angaben pro Jahr

Produkt 54101 Anliegerstraßen
 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Auflösung Sonderposten (anteilige 
Zuwendungen) 1.178,00

Abschreibungen 6.875,00

Zinsen o.ä. (TH 99) 5.698,00

Saldo ordentliches Ergebnis -11.395,00

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen 275.000 €.

In den dargestellten Kosten sind Ausgaben für Straßenabläufe und Anschlussleitungen in 
Höhe von ca. 32.500 € nicht enthalten. Diese werden nicht über die Investitionsmaßnahme, 
sondern über den Haushalt der Stadtentwässerung abgewickelt und finden im Rahmen der 
jährlichen Betriebsabrechnung der Stadtentwässerung Berücksichtigung.

Bei der Maßnahme ist zum Teil die Straßenausbaubeitragssatzung anzuwenden. Zum Teil 
kommt ebenfalls das Sanierungsrecht zum Tragen. So werden bei Abschluss der Sanierung 
Stöcken die üblichen Ausgleichsbeiträge erhoben, die aber zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht hinreichend genau abgeschätzt werden können.

Begründung des Antrages

1. Ausgangslage

Die Straße „Auf der Klappenburg“ ist heute mit Natursteingroßpflaster befestigt, das wegen 
der langen Nutzungszeit entsprechende Schäden aufweist und mit wirtschaftlichen Mitteln 
nicht mehr verkehrssicher zu halten ist.
Insbesondere durch den Neubau des Seniorenpflegeheims ist eine barrierefreie Nutzung 
kaum mehr möglich. Dieses hat die Verwaltung zum Anlass genommen eine grundhafte 
Erneuerung der Straße zwischen dem vorhandenen Neuausbau und dem Tor zur 
Feuerwache 2 voranzutreiben. In diesem Zuge soll auch der als Wende- und Parkfläche 
vorgesehene Bereich vor dem Pflegeheim, der heute nahezu unbefestigt ist, geordnet und 
endgültig hergestellt werden.

2. Beschreibung des Vorhabens

Die Beleuchtung wird den heutigen Erfordernissen gemäß den Vorgaben der LHH 
angepasst.

Die Fahrbahn wird in Asphaltbauweise in einer Breite von 6 m erstellt, so dass ein partielles 



- 3 -

Beparken der Fahrbahn weiterhin möglich bleibt.

Die Gehwege erhalten eine Befestigung aus hellgrauem Betonpflaster bzw. –platten und 
werden in Breiten zwischen 2,55 und 3,00 m hergestellt.

Die Wende- und Parkplatzanlage wird wie v. g. erstellt und zusätzlich mit Bäumen gestaltet.

Auf zusätzliche Bäume im Straßenraum wurde bewusst verzichtet, da auf der nördlichen 
Straßenseite die Leitungslagen keine Pflanzungen zulassen und auf der südlichen Seite 
würden durch den vorhandenen Baumbestand neue Bäume im Schatten stehen und hätten 
somit keine guten Wachstumsaussichten. Ferner wurde ob der sehr raumwirksamen 
vorhandenen Bäume auch aus gestalterischer Sicht Baumneupflanzungen als verzichtbar 
beurteilt.
Der Entwurf ist in Anlage 1 dargestellt.

3. UVP

Durch den Umbau der Straße „Auf der Klappenburg“ wird die städtebauliche Qualität der 
Straße und der Umgebung gesteigert. Die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsqualität 
erhöhen sich für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere aber für körperlich beeinträchtigte 
Menschen.
Negative Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes gehen von der Maßnahme nicht aus.

4. Bauzeit / Bauablauf

Es ist geplant, die Baumaßnahme im Herbst 2013 zu beginnen.

66.21
Hannover / 25.04.2013


